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VerkehrsbeschränkungenaufderSchlachthausbrücke.
DieimLaufederJahreeingetreteneVerminderungderTragfä-¬

higkeitder Schlachthausbrücke,die denAnforderungendesVerkehresmitden
modernen ,schwerenTransportmittelnnicht mehrgewachsenist ,hat dieNot¬
wendigkeitergeben ,die Schlachthausbrückefür denFahrzeugverkehrimall¬
gemeinen zu sperren .Einem Wunsche der Radfahrer entsprechend ist nuneine

Möglichkeitvorgesehenworden ,Fahrräderunter gewissenVoraussetzungenüber
dieBrückezubringen .AnStellederbishergeltendenMagistratskundmachung
über die Verkehrsbeschränkungen auf der Schlachthausbrücke ist daher eine

neueVerordnungerlassenworden,diefolgendeBestimmungenenthält:
. DasBefahrenderSchlachthausbrückeist füralleFahrzeuge

verboten .
Leere Zügeder Wienerelektrischen Strassenbahnsind vondie - ¬

semVerbotausgenommen.
Fahrräderdürfenaufdenbesonderskenntlichgemachten,in

derGehrichtunglinksgelegenenWegstreifenlinkshändiggeschobenwerden.
II .Fussgänger dürfen nur die beiden Gehwegeder Brückebe¬

nützen;einBetretenderFahrbahnist untersagt.Menschenansammlungenaufder
Brückesindverboten;UmzügeundgeschlosseneVerbändemüssensich ,wennsie
dieBrückebetreten ,in loseGruppen,dienichtimGleichschrittmarschie-¬
ren dürfen ,auflösen .

III .Die Bestimmungendieser Verordnunggelten auch fürbevor¬
zugteFahrzeugeimSinnedes§ h ,Absatz8 desWienerStrassenpolizeigesetzes,
weil die im Interesse der Sicherheit des Verkehres dieser Fahrzeugeerfor¬
derlichen Vorkehrungennicht getroffen werdenkönnen.

IV .UebertretungendieserVerordnungwerdenvonderBundespo¬
lizeidirektionnach§79desStrassenpolizeigesetzesmitGeldstrafenbis
zu500Schilling ,beierschwerendenUmständenmitArrestbiszu1Wochen
bestraft ,der an Stelle odernebender Geldstrafeverhängtwerdenkann.

AblenkungdesBahnhofrundverkehres.
In derNachtvomMittwoch,zumDonnerstagwirdderBahnhof¬

rundverkehrderStrassenbahnenwegenGleisarbeitenin derUngargassevom
WiednerGürtel(Südbahnhof)überdiePrinzEugenstrasse,Aspernplatz ,Urania-¬
strassezurRadetzkystrassegeführt .DieAblenkunggilt fürbeideFahrtrich¬

tungen .
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